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ce qu'elle a promis et ne pas renvoyer le paiement des mois
et des années.
Quant à l'aspect écologique, le problème du dépérissement
de la forêt est suffisamment connu. L'automne dernier, le
Parlement lui a accordé une attention justifiée. La séche-
resse de cette année a accru ce danger de détérioration.
L'ouragan d'hier y ajoute ses propres dégâts. Il faudra
exploiter le bois abattu ou le bois malade, et il faudra aller
sur place et s'y rendre par des chemins. Il faut d'autre part
traiter les forêts et les rajeunir pour assurer leur avenir. Cela
exige des chemins. On ne peut pas tout faire en hélicoptère
et ces chemins sont ceux que nous avons à payer. Nous ne
pouvons décourager ces travaux en retenant nos engage-
ments. Je vous demande de repousser la proposition de M.
Oester.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag Oester 15 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 90 Stimmen

Art. 2 und 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 2 et 3
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 89 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Ständerat - Au Conseil des Etats
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men zustande kommt, ermächtigt werden, weitere Verlän-
gerungsprotokolle für höchstens drei Jahre über den
30. Juni 1986 hinaus ohne vorherige Genehmigung durch
die Bundesversammlung zu ratifizieren.
Fällig ist auch eine Verlängerung des Übereinkommens
von 1980 betreffend Nahrungsmittelhilfe. Die Nahrungsmit-
telhilfe besteht aus der Lieferung von Weizen und anderem
Getreide oder daraus hergestellter Produkte an die
Entwicklungsländer. Der jährliche Anteil der Schweiz an
dieser Hilfe beträgt 27 000 Tonnen Getreide, wobei die
daraus entstehenden Kosten dem laufenden Rahmenkredit
zur Weiterführung der internationalen humanitären Hilfe
belastet werden. Für die Weiterführung dieser Hilfe ab
1986 muss zuerst der neue Rahmenkredit bewilligt werden,
der im Laufe des nächsten Jahres den eidgenössischen
Räten unterbreitet werden wird.
Die Ratifizierung dieses Verlängerungsprotokolls kann der
Bundesrat ohne vorherige Genehmigung durch das Parla-
ment vornehmen, da er gemäss Artikel 10 des Bundesge-
setzes vom 19. März 1976 über die internationale Entwick-
lungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe für die
Verwendung der Gelder aus den Rahmenkrediten in eige-
ner Kompetenz internationale Vereinbarungen abschlies-
sen kann.
Der schweizerische Beitrag zur Deckung der Kosten des
internationalen Weizenrates und seines Sekretariates
beträgt für 1983/84 28000, für 1984/85 30000 und für
1985/8631 000 Franken.
Die einstimmige Kommission beantragt, auf die Vorlage
einzutreten und dem Bundesbeschluss über die Genehmi-
gung von Protokollen zu weiteren Verlängerungen des
Übereinkommens von 1971 betreffend Weizenhandel des
Internationalen Weizenabkommens von 1971 zuzu-
stimmen.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière

Detailberatung - Discussion par articles

Art. 1-3
Titel und Ingress - Titre et préambule, art. 1-3

Angenommen - Adopté

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 112 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Ständerat - Au conseil des Etats

Antrag der Kommission
Eintreten und Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de la commission
Entrer en matière et adhérer au projet du Conseil fédéral

Herr Risl-Schwyz unterbreitet namens der Wirtschaftskom-
mission den folgenden schriftlichen Bericht:
Die Wirtschaftskommission befasste sich an ihrer Sitzung
vom 1. November 1983 mit der Botschaft über die weiteren
Verlängerungen des Übereinkommens von 1971 betreffend
Weizenhandel des Internationalen Weizenabkommens von
1971. Das Weizenabkommen hat zum Ziel, die internatio-
nale Zusammenarbeit in diesem Bereich zu fördern, die
Ausdehnung des Handels mit Weizen und Weizenmehl zu
unterstützen und im Rahmen des Möglichen zur Stabilisie-
rung des internationalen Weizenmarktes beizutragen.
Die Verlängerung um weitere drei Jahre (vom 1. Juli 1983
bis zum 30. Juni 1986) wurde notwendig, weil die Bemü-
hungen um die Aushandlung eines neuen und wirksame-
ren Abkommens weiterhin erfolglos geblieben sind. Ferner
soll der Bundesrat für den Fall, dass auch während dieser
dreijährigen Verlängerung noch kein neues Übereinkom-
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Differenzen - Divergences

Rubi, Berichterstatter: Im wesentlichen stimmte der Stände-
rat den Beschlüssen des Nationalrates zu. In den Grundsät-
zen stimmen beide Räte überein. Dies gilt insbesondere
bezüglich der Kontingentierung der Bewilligung für Ferien-
wohnung- und Aparthotel-Einheiten. Die Mehrheit der Diffe-
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